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36.

Verordnung des Armeeoberkommandanten 
vom 4. November 1915,

über die Stundung.

A uf Grund der Mir kraft A llerhöchsten Oberbe
fehles übetragenen Befugnisse der obersten Zivil- und 
M ilitärgewalt finde Ich für die in österreichisch-unga
rischer M ilitärverw altung stehenden Gebiete Polens 
(Okkupationsgebiet) anzuordnen, wie folgt:

I. Abschnitt.

G e s e tz lic h e  S tu n d u n g .

A. Um fang und Gegenstand.

§ 1 .

Gestundete Forderungen.

Geldforderungen, die auf Vertrag beruhen, vor dem 
31. Ju li 1914 enstanden und am 31. Ju li 1914 oder spä
ter zahlbar sind, sind gestundet, wenn sie:

a) auf Liegenschaften sichergestellt sind, oder sich 
gründen auf

b) laufende Rechnung, Einlagescheine oder E in la
gebücher,

c) Versicherungsverträge,
d) W echsel, Reverse oder notarielle Schuldver

schreibungen.

B. Ausnahmen.

§ 2 .

Zinsen- und Ratenzahlung.

Ansprüche auf Zahlung der Zinsen von den in 
§ 1 u n te r a) und b) bezeichneten Forderungen sowie 
auf Zahlung der Raten von den D arlehen der Boden
kreditanstalt in W arschau und  der städtischen Kredit
anstalten sind von der Stundung ausgenommen.

§3 .

K leinere Kapitalsrückzahlungen

Ansprüche des Inhabers einer laufenden Rechnung 
oder einer Einlage (§ 1, lit. b) sind von der Stundung



2

im Ausmasse von m onatlich 5% der am  30. Ju li 1914 
bestandenen Forderung, jedoch m it der E inschränkung 
ausgenommen, dass der Mindestbetrag, den der Schuld
ner auf Verlangen zahlen muss, und der Höchstbetrag, 
den der Gläubiger fordern kann, beträgt:

bei Forderungen aus laufender Rechnung und E in
lagescheinen 300 und  1000 Kronen,

bei Forderungen aus E inlagebüchern 100 und 300 
Kronen,

bei Forderungen an Anstalten des Kleinkredites 
höchtsens 100 Kronen.

Hat der Schuldner nach dem 30. Ju li 1914 m ehr als 
das geleistet, wozu er nach den jeweiligen Stundungs
vorschriften verpflichet war, so kann er den Überschuss 
bei den späteren M onatszahlungeh in A nrechnung brin- 
gen.

§ 4.

Grössere K apitalsrückzahlungen.
Ansprüche des Inhabers einer laufenden Rechnung 

oder einer Einlage (§ 1, lit. b) sind von der Stundung 
im Ausmasse bis zu 50% der am 30. Ju li 1914 bestan
denen Forderung ausgenommen, wenn die Rückzahlung 
notwendig ist:

a) zur Berichtigung von Steuern oder sonstigen 
öffentlichen Abgaben,

b) zur Berichtigung n ich t gestundeter Zinsen und 
Räten von den in § 1, lit. a), bezeichneten F orderun
gen,

c) zur Auszahlung von Gehalten oder Löhnen der 
im  eigenen Betriebe angestellten Personen,

d) zur W iederaufnahm e oder A ufrechthaltung des 
eigenen gewerblichen oder landw irtschaftlichen Betrie
bes,

e) zur Berichtigung der laufenden Auslagen einer 
Gemeinde oder einer gem einnützigen Körperschaft.

E ine weitere Zahlungspflicht besteht erst nach 
Ablauf von dreissig Tagen seit der letzten Zahlung.

Der Schuldner kann die Bescheinigung der Not
wendigkeit der un ter a) bis e) bezeichneten Z ah lun 
gen verlangen und die Beträge unm ittelbar den ausge
wiesenen Gläubigern auszahlen.

Die Überweisung von Forderungen aus laufender 
Rechnung auf eine andere Rechnung bei derselben K re
ditstelle unterliegt keiner Beschränkung, doch w ird da
durch das in  den §§ 3 und 4 bezeichnete Ausmass der 
Teilzahlungen n ich t berührt.

§ 5.

Forderungen aus Versicherungsverträgen.

Auf jene A nsprüche aus Versicherungsverträgen, 
die dem Versicherten nach dem  30. Ju li 1914 zugefal

len sind oder die als D arlehen gegen Verpfändung der 
Polizze gebühren, finden bis zum Betrage von 4000 K. 
die §§ 3 und 4 in  der W eise Anwendung, wie sie für 
Forderungen aus Einlagebüchern gelten.

§ 6 .

Einschränknug der Ausnahmen.

W enn der Inhaber einer laufenden Rechnung aus 
diesem Titel am  30. Jul 1914 Schuldner der betreffen- 

' den Kreditstelle war, so ist nur die Zinsenzahlung (§ 2) 
von der Stundung ausgenommen.

Ein Anspruch, dass Zahlungen auf Grund des § 3 
und des § 4 innerhalb desselben Monates nebeneinan
der geleistet werden, besteht nicht.

§ 7 . -

Aberkennung der Stundung e iner W echselforderung

Das Gericht kann die Stundung einer W echsel
forderung (§ 1, lit. d) aufheben und die W echselschuld
ner verpflichten, die Schuld auf einm al oder in Raten 
und längstens innerhalb  eines Jahres vom Tage der 
V erlautbarung des Urteiles I. Instanz an gerechnet zu 
zahlen, wenn der Gläubiger die Zahlung aussergericht- 
lich gefordert h a t und bescheinigt, dass der Schuldner 
oder einer von m ehreren Schuldnern die Zahlung ohne 
B eeinträchtigung seiner W irtschaft leisten kann.

Die gerichtliche Klage ersetzt in  diesem Falle den 
Protest wegen Nichtzahlung.

II. Abschnitt.

R ic h te r lic h e  S tu n d u n g  und E x e k u tio n s a u fs c h u b .

§ 8.

Umfang und Gegenstand.

Das Gericht kann auf Antrag des Schuldners die 
nicht in § 1 bezeichneten Forderungen sowie die An
sprüche auf Zahlung der Zinsen der auf Liegenschaften 
sich er gestellten Forderungen (§ 2) längstens für ein 
Jah r vom Tage der V erlautbarung des Urteiles I. In 
stanz an gerechnet stunden, wenn die w irtschaftlichen 
Verhältnisse des Schuldners dies erfordern, und der 
Gläubiger durch die Stundung eine unverhältn ism äs
sige Einbusse n ich t erfährt.

In  demselben Umfange und  unter denselben Bedin
gungen kann das Gericht, nach Vernehm ung des Gläu
bigers, die E inleitung und  den Vollzug der Exekution 
längstens für ein Jah r vom Tage der Exekutionsbe
willigung an gerechnet aufschieben.
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A ntrag auf Stundung bei Gericht.

Der Antrag des Schuldners muss im  Falle des § 8, 
Absatz 1, vor Fällung des Urteiles I. Instanz, im  Falle 
des § 8, Absatz 2, innerhalb sieben Tagen nach Z u
stellung des ersten Exekutionsauftrages gestellt w er
den.

Der Schuldner hat die zur Begründung dienenden 
Tatsachen zu bescheinigen.

§ io .

Antrag auf Stundung beim Gläubiger.

W enn der Schuldner vor E inbringung der Klage 
beim  Gläubiger Stundung verlangt und nach Erforder
nis eine ^mgemesStene Sicherstellung angeboten hat, 
und der Gläubiger trotzdem die Klage einbringt, hat 
er, wenn das Gericht im Sinne des Vorschlages des 
Schuldners auf Stundung erkennt, dem Schuldner die 
Prozesskosten zu ersetzen.

§ 11-

G erichtliche Entscheidung

Das Gericht kann auf Stundung- erkennen, die 
Leistung in  Raten gestatten oder den Antrag abweisen. 
Bei Verweigerung der S tundung kann gleichwohl der 
vorhergegangene Verzug, in den der Schuldner nach 
dem 30. Ju li 1914 geraten ist, als gerechtfertigt aner
kann t werden.

Die Stundung kann voll einer Sicherstellung ge
m äss Artikel 602 bis 652 der Zivilprozessordnung ab
hängig gem acht werden.

Im  Falle des § 8, Absatz 1, entscheidet das Ge
richt m it Urteil. Im  Urteile werden Bestimm ungen für 
den F all getroffen, dass der Schuldner die Bedingun
gen der Stundung nicht erfüllen sollte. Die Entscheidung 
über die S tundung kann zusam m en m it anderen Be
stim m ungen des Urteiles durch Berufung, sonst m it In 
zidentalklage (Rekurs) angefochten werden.

Im  Falle des § 8, Absatz 2, finden die Bestim m un
gen der Artikel 16116 bis 16119 der Zivilprozessordnung 
Anwendung. Das N ichterscheinen einer oder beider P a r 
teien hem m t die Entscheidung nicht. Der gerichtliche 
Beschluss, m it dem der Exekutionsaufschuh bewilligt 
wurde, kann  vom Gläubiger angefochten werden.

§ , 12 .

Änderung der Voraussetzungen der Stundung.

W urde die Leistung in Raten gestattet (§ 11, Ab
satz 1), so w ird  hei Nichtei nhal tung\: der F rist einer 
Rate die ganze erübrigende Forderung fällig.

§ 9. W enn die Umstände, auf Grund deren die F o r
derung gestundet wurde, eine Änderung erfahren, oder 
wenn die vom Schuldner gegebene Sicherstellung ge
fährdet ist, ohne dass er sofort eine andere ausreichende 
Sicherstellung leistet, kann die Stundung, auf Antrag 
des Gläubigers und nach Vernehm ung des Schuldners, 
aufgehoben oder gekürzt werden. Das Nichterscheinen 
einer oder beider Parteien hem m t die Entscheidung 
nicht.

§ 13.

Ausnahmen von der rich terlich en  Stundung.

Von der richterlichen Stundung sind ausgenom 
men:

a) Forderungen der in  § 1 unter a), b) oder c) be- 
zeichneten Art, die nach dem 30. Ju li 1914 entstanden 
sind;

b) W echselforderungen, die nach dem 31. Okto
ber 1915. entstanden sind;

c) Forderungen aus einer durch eine strafbare 
H andlung begründeten Schadenersatzpflicht;

d) Forderungen, die schon früher gerichtlich oder 
vom Gläubiger selbst entsprechend gestundet wurden;

e) Forderungen an physische oder juristische P e r
sonen, die einem  feindlichen Staate angehören und en t
weder ihren ständigen W ohnsitz (Sitz) ausserhalb der 
österreichisch-ungarischen Monarchie, des österrei
chisch-ungarischen und des deutschen Okkupationsge
bietes haben, oder sich ausserhalb dieser Gebiete auf
halten, ohne aus denselben zwangsweise entfernt w or
den zu sein.

III. Abschnitt.

A llg e m e in e  B e s tim m u n g e n .

: § 14.

W irkung der Stundung.

Die gesetzliche oder richterliche Stundung bewirkt, 
dass jwährend ih rer D auer die gestundete Forderung 
nicht gerichtlich geltend gem acht werden kann. Die 
Stundung hindert aber die Aufrechnung nicht (A rti- 

; kel 1292 Zivilgesetz).
Durch die gesetzliche oder richterliche Stundung 

i einer Forderung sowie durch die richterliche A nerken
nung eines Verzuges als gerechtfertigt (§ 11) werden 
alle Verzugsfolgen ausgeschlossen, doch sind die ver- 
tragsm ässigen und, m angels einer Vereinbarung, die 
gesetzmässigen Zinsen zu entrichten.

Bei W echselverpflichtungen sind, mangels ande
rer Vereinbarung, die Zinsen nach dem Zinsfusse zu 
berechnen, nach dem der W echsel diskontiert worden 
ist.
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§ 15.

Fristen lauf.

Die Stundungsfrist w ird in  die V erjährungsfrist 
und in die F risten  zur Erhebung der Klagen und zu 
anderen H andlungen im  'Exekutionsverfahren nicht ein
gerechnet.

W echsel können auch nach Ablauf der im  H an
delsgesetze bestim m ten Fristen  ohne Verlust des Re
gresses und anderer W echselrechte zur Zahlung p rä 
sentiert und protestiert werden.

§ 16.

Zw angsvollstreckung auf Liegenschaften.

Liegenschaften dürfen zur Hereinbringung einer 
privaten Geldforderung nicht zwangsweise verkauft 
werden.

Die V ornahm e der Exekutionshandlungen, die der 
A nberaum ung und D urchführung der Versteigerung 
vorausgehen, ist zulässig.

§ 17.

W irksam keitsbeginn.

Diese V erordnung tritt m it dem 1. November 1915 
in  Kraft.

Die bisherigen V erordnungen über die Stundung 
sowie das Landtagsgesetz vom 14./26. April 1818, Ge
setzblatt IV 412, und die Artikel 136, 137 Zivilprozess
ordnung sind aufgehoben.

Erzherzog Friedrich, FM., m. p.

37. 

Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 
22. Dezember 1915,

betreffend die Aushebung von Transportm itte ln  fü r 
m ilitä rische Zw ecke.

Auf Grund der Mir kraft Allerhöchsten Oberbe
fehles übetragenen Befugnisse der obersten Z ivil- und 
M ilitärgewalt finde Ich für die in österreichisch-unga
rischer M ilitärverw altung stehenden Gebiete Polens 
(Okkupationsgebiet) anzuordnen, wie folgt:

§ 1.

T ransportm itte l.

Nach Massgabe dieser Verordnung m üssen T rans
portm ittel, T ransportm ittelbestandteile und Zugehör

(Reitzeuge, Beschirrungen, T ragtierausrüstungen) der 
k. u. k. M ilitärverw altung auf ih r Verlangen gegen an 
gemessene Entschädigung überlassen werden.

Transportm ittel im Sinne dieser V erordnung sind 
alle Reit-, T rag- und Zugtiere, ferner die für den m o
torischen oder anim alischen Zug geeigneten Fahrzeuge.

§ 2.

O rganisation der Aushebung von Transportm itte ln .

Dem M ilitär generalgouvernemient werden für 
Zwecke dieser Verordnung Pferde-Ergänzungsbezirks- 
kom m andos unterstellt. Das Amtsgebiet jedes Pferde- 
Ergänzungsbezirkskom m andos um fasst m ehrere Kreise.

Die Evidenthaltung und Aushebung der T ransport
m ittel erfolgL in  jedem  Kreise durch das Kreiskom
mando.

§ 3.

Anmeldung.

Die Besitzer von Transportm itteln  sind verpflichtet, 
deren Zahl, Gattung und Zugehör innerhalb  der vom 
Kreiskomm ando bestim m ten Anmeldefrist bei der Ge
m eindevorstehung anzumelden.

Von der Anm eldung sind jene T ransportm ittel 
ausgenommen, die dauernd der bewaffneten Macht der 
österreichisch-ungarischen Monarchie oder der k. u. k. 
M ilitärverw altung dienen.

§ 4-

Anm eldepflicht von Veränderungen.

Jede anm eldepflichtige Person hat jede Änderung 
am  Gegenstände der Anmeldung, jede Änderung des 
dauernden Standortes oder der Besitzverhältnisse in 
nerhalb einer W oche nach dem E in tritte  der Ände
rung der Gemeindevorstehung anzumelden.

§ 5.

Anm eldefrist.

D ie Bestimm ung der Anm eldefrist (§ 3) erfolgt 
durch K undm achung im  Am tsblatte des Kreiskom 
mandos. Gleichzeitig m it der E inschaltung w ird die 
V erlautbarung der K undm achung durch öffentlichen 
Anschlag und sonst in  ortsüblicher W eise verfügt. Die 
Anm eldefrist kann  n icht früher als eine W oche nach 
Ausgabe und Versendung des die K undm achung en t
haltenden Amtsblattes beginnen und dauert zwei 
Wochen.

Tag und Stunde des Beginnes und des Endes der 
Anmeldefrist sind in  der K undm achung anzugehen.
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Form  der Anmeldung.

Die Anm eldung erl'olgt schriftlich oder m ündlich 
m itM äi Anmeldescheines.

Schriftliche Anm eldungen sind in den Anm elde
schein einzutragen. Form ularien  hiefür w eiden jedem  
Anm eldepflichtigen bei jeder Gemeindevorstehung u n 
entgeltlich ausgefolgl. Die Aufgabe zur Post gilt als 
Anmeldung.

Mündliche A nm eldungen sind bei djpr Gemeinde
vorstehung unter Angabe aller zur Ausfüllung des A n
m eldescheines notwendigen Daten zu erstatten und 
werden in  den Anmeldeschein eingetragen.

Der Anmeldeschein ist vom Anm eldepflichtigen 
und dem behördlichen Organe, dem die Anmeldung 
erstattet wurde, zu unterfertigen.

Behandlung der Anmeldungen.

Die Anmeldescheine sind von den Gemeindevor
stehern ortschaftsweise gesammelt an  das Kreiskom- 
nrando zu senden.

Das Kreiskomm ando verfasst auf Grund der An
meldescheine, nach Gemeinden geordnet, einen A nm el
dungsausweis und überm ittelt ihn in zwei P arien  dem 
Pferde-Ergänzungsbezirkskom m ando.

§ 8.

Klassifikation, Ausschreibung.

Auf Grund der Anmeldeausweise verfügt das Mili
tärgeneralgouvernem ent die V orführung der T ransport
m ittel zur kom m issioneilen Klassifikation.

Diese Verfügung erfolgt im  V erordnungsblatte 
m ittels Kundm achung, i n der auch Zeit und Ort der 
Klassifikation sowie jene Transportm ittel bezeichnet 
werden, die der Kommission vorzuführen sind.

Die K undm achung des M ilitärgeneralgouverne
m ents w ird in  den Am tsblättern der Kreiskommandos, 
durclr öffentlichen Anschlag und sonst in  ortsüblicher 
W eise verlautbart.

An Sonn- und Feiertagen findet in der Regel keine 
Klassifikation statt.

§ 9-

Klassifikationskomm ission.

Die Klassifikation der T ransportm ittel erfolgt 
durch eine Kommission.

Mitglieder der Kommission sind:
1. ein V ertreter des Kreiskommandos,

§ 6 . 2. der Pi'erde-Ergänzungsbezirksköm m andant oder 
sein Vertreter,

3. ein Tierarzt,
4. je ein Mitglied der Gemeindevorstehung jeder 

Gemeinde, aus d<j* T ransportm ittel vorgeführt werden.
Der K reiskom m andant beruft in jede Kommission 

zwei unbescholtene Fachm änner als Schätzleute. Die 
Schätzleute werden vom Kreiskom m andanten beeidet 
und erhalten eine vom M ilitärgeneralgouwwnenient fest
zusetzende tägliche Vergütung.

Vorsitzender der Kommission ist der rangälteste 
Offizier.

§ io .

Befreiungsgründe.

Von der V orführung zur K lassifikation sind be
freit:

1. die für Seelsorger, Ärzte oder T ierärzte zur Aus
übung ihres Berufes auf dem Lande notwendigen 
Transportm ittel, jedoch höchstens je zwei Pferde und 
je ein Fuhrw erk;

2. die für Zwecke der Polizei, der Sanität oder 
der Feuerw ehr notwendigen Transportm ittel;

3. die lizentierten (gekörten) Privathengste und die 
in Privatgestüten dauernd zur Zucht verwendeten 
Stuten;

4. die in  Bergwerken dauernd unter Tag verw en
deten Pferde und sonstigen Zugtiere;

5. jene Pferde und sonstigen Zugtiere, die im 
Jahre der Pferdeklassifikation das dritte L ebensjahr 
noch nicht vollenden;

6. erkennbar tragende Stuten, vom achten Monate 
ihrer T rächtigkeit angefangen, wenn die erfolgte Be
legung durch einen S taats- oder lizentierten Hengst 
m ittels eines legalen Belegscheines nachgewiesen ist, 
sowie Stuten m it Saugfohlen w ährend einer dreim o
natigen Saugzeit;

7. Pferde und sonstige Zugtiere, die k rankheits
halber oder wegen Gefahr der Verschleppung von Seu
chen nicht aus dem Stalle gebracht -werden können 
oder dürfen.

Der Befreiungsgrund ist gleichzeitig m it der A n
m eldung (§ 3) nachzuweisen. Solche Anm eldungen w er
den sam t dem Nachweise des Befreiungsgrundes dem 
Kreiskomm ando vorgelegt. W enn ein Befreierungsgrund 
nicht vorliegt, verfügt das Kreiskomm ando die Vor
führung. Diese Verfügung ist endgültig.

§ H.

Prüfung und Entscheidung über die K riegsdiensttauglich- 
keit.

Die Kommission prüft die Transportm ittel auf 
ihre Kriegsdiensttauglichkeit, das Zugehör auf seine
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Brauchbarkeit. Die Entscheidung hierüber fällt der 
Pferde-Ergänzungsbezirkskom m andant öder sein Ver
treter.

Die Transportm ittel werden m it »tauglich« oder 
»untauglich« klassifiziert. Gegen den Befund ist ein 
Rechtsm ittel n icht zulässig.

§ 12- 

Schätzung.

Jedes tauglich befundene Transportm ittel w ird von 
den Kom m issionsm itgliedern und  den Schätzleuten ge
schätzt.

S ind die Schätzenden über den W ert n icht einig, 
so w ird  der W ert nach dem  D urchchnitte der Schätzun
gen bestim mt.

Gegen die Schätzung ist ein Rechtsm ittel nicht 
zulässig.

§ 13.

W idm ungsblatt.

F ü r jedes als tauglich klassifizierte T ransportm it
tel w ird  ein W idm ungsblatt ausgestellt, vom Pferde- 
E rgänzungsbezirkskom m andanten oder seinem V ertre
ter unterfertigt und  dem Besitzer des T ransportm it
tels übergeben.

Im W idm ungsblatte w ird auch das Zugehör er
sichtlich gemacht.

§ 14.

Behandlung und W irkung des Widm ungsblattes.

Der Besitzer des Transportm ittels muss das W i
dm ungsblatt entgegenehmen, zu allen das T ransport
m ittel betreffenden A m tshandlungen m itbringen und 
auf Verlangen des Kreiskomm andos jederzeit zurück
stellen.

Vom Augenblicke der Austeilung des W idm ungs
blattes angefangen, m uss in  jeder das Transportm ittel 
betreffenden Urkunde — insbesondere in  Ausfuhrbe
willigungen, Viehpässen, K aufverträgen — ausdrücklich 
bem erkt werden, dass das T ransportm ittel m it einem 
W idm ungsblatte beteilt ist.

§ 15.

Anm eldepflicht von Besitzänderungen.

W er ein Transportm ittel m it W idniungsblatt er
w irbt, h a t das W idm ungsblatt zu übernehm en und  die 
Übernahm e sowie den neuen Standort des T ransport
m ittels innerhalb  einer W oche nach der E rw erbung der 
Gemeindevorstehung anzumelden. Die A nm eldung muss 
die Angabe des Namens und  W ohnortes des früheren 
und  des neuen Besitzers enthalten.

Verkehrsbeschränkungen.

Das M ilitärgeneralgouvernem ent kann  das Ver
bot erlassen, Transportm ittel m it W idm ungsblättern 
aus allen oder aus bestim m ten Kreisen zu entfernen.

. S 17‘

Abgabeort.

Das M ilitärgeneralgouvernem ent bestim m t die Ab
gabeorte, in  denen die Transportm ittel im Falle ih rer 
Einberufung sam t Zugehör abzugeben sind.

F ür jede Gemeinde w ird in der Regel ein Abga
beort bestimmt.

§ 13.

Einberufung.

Die Einberufung der Transportm ittel w ird vom 
M ilitärgeneralgouvernem ent verfügt, im  Verordnungs
blatte kundgem acht und  in den A m tsblättern der be
teiligten Kreiskommandos, durch öffentlichen Anschlag 
und sonst in ortsüblicher W eise verlautbart.

§ 19.

Vorführung zu r Abgabe.

Im  Falle der Einberufung hat jeder Besitzer eines 
T ransportm ittels m it W idm ungsblatt dasselbe sam t Z u
gehör zum  festgesetzten Zeitpunkte am  Abgabeorte vor
zuführen oder vorführen zu lassen.

Von der V orführung sind jene T ransportm ittel 
befreit, bei denen einer der in § 10, unter P unkt 6 oder 
7 angeführten Befreiungsgründe nach der K lassifika
tion eingetreten ist.

Der Befreiungsgrund muss jedenfalls vor dem 
Zeitpunkte der Abgabe beim  Kreiskomm ando nach 
gewiesen werden.

§ 20.

Austattung der abzugebenden Transportm itte l.

Reit-, Trag und Zugtiere sind nach landesübli
cher Art beschlagen, m it Decke, Halfterstrick und  m it 
dem im W idm ungsblatte ausgewiesenen Zugehör, 
Fahrzeuge nach  besonderen W eisungen des M ilitärge- 
neralgouvernem ents ausgerüstet vorzuführen.

F ür Reit-, T rag - und  Zugtiere m uss ein für fünf 
Tage berechneter V orrat an  Futterm itteln  m itgebraoht 
werden.

Die Vergütung der übernom m enen Vorräte w ird 
durch Verordnung des M ilitärgeneralgouverneurs ge
regelt.

§ 16.
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Die T ransport- und Verpflegskosten bis an  den 
Abgabeort träg t — soweit n icht besondere V erfügun
gen ergehen — der Besitzer.

§ 21 .

Übernahm e oder Zurückw eisung der T ransportm itte l.

Die Transportm ittel werden am  Abgabeorte durch 
ein vom Kreiskomm ando bestelltes Übernahm sorgan 
geprüft und im  Falle ih rer K riegsdiensttauglichkeit 
(B rauchbarkeit) übernomm en.

Die Übernahm e wird im  W idm ungsblatte bestä
tigt.

Auf Grund dieser Bestätigung w ird die Vergütung 
ausgezahlt. Die Art der Auszahlung und der Zeitraum , 
innerhalb  dessen sie erfolgt, w ird  durch Verordnung 
des M ilitärgeneralgouverneurs festgesetzt.

Nicht übernom m ene Transportm ittel werden dem 
Besitzer zurückgestellt. F ür den R ücktransport w ird 
eine angemessene Entschädigung gewährt.

§ 22 .

Erm ächtigung zu Durchführungsverordnungen.

Der Generalgouverneur ist erm ächtigt — bei m ö
glichster W ahrung der Lebens- und Verkehrsinteressen 
der Bevölkerung — alle M assnahm en zu treffen und 
alle Verordnungen zu erlassen, die zur erfolgreichen 
D urchführung dieser V erordnung und zur Verwertung 
der Transportm ittel für m ilitärische Zwecke über
haupt notwendig sind.

§ 23.

Strafbestim m ungen.

Ü bertretungen dieser Verordnung oder einer auf 
Gruncl derselben erlassenen Vorschrift werden — so
weit die H andlung n icht un ter eine strengere Strafbe
stim m ung fällt — vom Kreiskomm ando m it Geld
strafe bis zu dreitausend Kronen oder m it Arrest bis 
zu drei Monaten bestraft. Neben der Geldstrafe kann 
Arrest bis zu einem  Monate verhängt werden.

§ 24.

W irksam keitsbeginn.

Diese Verordnung tritt am  1. Jänner 1916 in 
Kraft.

Erzherzog Friedrich, FM., m. p.

Die D urchführungsvorschriften zu dieser Verord
nung werden folgen.

38. 

Amtstage.
Ich werde im  Monate F ebruar im  Kreise Olkusz 

nachstehende Amtstage abhalten:

am  7. F ebruar in  Suloszowa, 
am  8. F ebruar in  Rabsztyn,
am  10. Februar in W olbrom  für die Gemeinden 

W olbrom  und Jangrot,
am  14. Februar in P ilica für die Gemeinden P i- 

lica und Ivroczvce,
am  15. F ebruar in  Ogrodzieniec,
am  16. F ebruar in  Kidöw,
am  17. Februar in  Zarnowiec,
am  21. Februar in  Skala für Skala und Ciano-

wice,
am  26. Februar in Slawköw, 
am  28. F ebruar in  Boleslaw.

Alle Amtstage beginnen um  10 Uhr vorm ittags. 
Die Gemeinden haben ein entsprechendes Lokal 

zur Verfügung zu stellen und die betreffenden Gen- 
darm erie-Posten-K om m andos zwei Gendarm en stellig 
zu machen.

39. 

An alle Gemeindevorsteher.
Es scheint bis jetzt in  den Gemeinden nicht 

Brauch gewesen zu sein, bei Zahlungen an die Ge
meindekassen den Parteien auch entsprechend ausge
fertigte Q uittungen auszustellen, was oft Beschwerden 
und unliebsam e A useinandersetzungen nach sich zu 
ziehen pflegte.

Zwecks Beseitigung dieser Unzukömlichkeit be
auftrage ich alle Gemeindevorsteher, ohne Verzug d a
für Sorge zu tragen, dass die Gemeindekassen künftig
h in  jeder Ihnen baar zahlenden Partei insbesonder bei 
S teuerzahlungen sogleich auch eine rechtsgiltige Q uit
tung ausfolgen.

Die N ichteinhaltung dieser Anordnung werde ich 
unnachsichtlich ahnden.

40. 

An alle Gemeindevorsteher.
In jenen Fällen, in  welchen seitens vieler P er

sonen eine gemeinsame Angelegenheit beim  Kreis
kom m ando vorgebracht werden soll, genügt es, wenn 
2—4 bewollm ächtigte Personen als Deputation die A n
gelegenheit beim  K reiskom m andanten vortragen.
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Notiz.
Alle für das hfe iskonnnando in Olkusz bestim m 

ten Eingaben sind an das »k. u. k. Kreiskomm ando in 
Olkusz« zu adressieren.

41.

42. 

Kundmachung.
Vom 24. Jänner 1916 ist es den Bäckern gestattet, 

das nach den Vorschriften der Mehl- und Backord- 
nung für den Kreis Olkusz vom 27. Dezember 1915 
hcrgestellte BroL zum Preise von 20 h. pro 1 russ. Pfund 
(ist gleich 400 gr.) zu verkaufen.

43. 

An aiie Gemeindevorsteher.
Hiem it werden die H erren Gemeindevorsteher an 

gewiesen, alle im  Jah re  1915 ausgefolgten Gewerbe
patente unverzüglich von den Parteien  einzuziehen, — 
und  anher — zwecks Verlängerung ihrer Giltigkeit 
für das Jah r 1916, spätestens binnen 14 Tagen sam t 
einem genauen Verzeichnisse nach den einzelnen O rt
schaften vorzulegen.

44. 

Kundmachung,
betreffend W inkelschreiber.

Es wurde wahrgenom m en, dass in vielen O rt
schaften unredliche Parteienvertreter die Angehörigen 
von Kriegsgefangenen oder In ternierten  belästigen, 
durch ihre V erm ittlung Gesuche um  Freilassung ein
zubringen.

H ierfür lassen sich diese Leute unverhältn ism äs
sig grosse Entlohnungen — m anchm al sogar 60 R u
bel — bezahlen, wobei sie diese hohen Beträge durch 
verschiedene Erzählungen rechtfertigen, so z. B., dass 
sie nach W ien oder nach Lublin  fahren m üssen und 
neue elegante (vleicjer, Lackschuhe u. dgl. benötigen.

Dieser unm oralischen Gewinnsucht fallen die u n 
gebildeten Massen der ländlichen und kleinstädtischen 
Bevölkerung zum  Opfer.

Um diesem m ateriell und m oralisch schädlichen 
Wnfuge m it Erfolg E inhalt zu tliun, w ird die Bevölke
rung des Kreises darauf aufm erksam  gemacht, dass je 

derm ann berechtigt ist, bei den Behörden schriftlich 
oder m ündlich sein Anliegen, o h n e  V e e m i t t i e r  
vorzubringen.

Gegen etwaige W inkelsehreiber wird m it aller 
Strenge vorgegangen werden.

45. 

Licenzierung von Hengsten und Stieren.
W eil die k. u. k. S taatsverw altung nicht im Stand 

sein wird, eine entsprechende Anzahl von Hengsten, 
Kühen und Kalbinen zu liefern, ordne ich zwecks E r
gänzung des Zuchtm aterials im hiesigen Kreise die L i- 
cenzicrung der Hengste und Stiere an.

Die Licenzkom m ksion w ird am tieren: 
in Olkusz den 16. Februar, 10 U h t Vormittags, 
in Skala den 17. Februar, 10 Uhr Vormittags, 
in W olbrom den 23. Februar, 10 Uhr Vormittags, 
in Pilica den 25. Februar, 10 Uhr Vormittags, 
in Zarnowice den 24. Februar, 10 Uhr Vormittags, 
in Kroczyce den 26. Februar, 10 Uhr Vormittags. 
Für diesen Term in haben  die Pferde- und V ieh

eigen lüm er alle ihre Hengste und Bullen stellig zu 
machen.

Die Licenzkommission w ird nur die geeigneten 
Stücke zur Deckung auswählen.

Die liccnziel'ten Stiere werden m it B rand L. 1916 
am  linken Horne versehen.

Die Hengsten- und Bulleneigentüm er könne eine 
Decktaxe einheben, welche vom Kreiskomm ando be
stim m t sein wird. Die Decktaxe darf von der Stute 
6 Kronen und von der Kuh 2 Kronen nicht über
schreiten.

Dafür haben die Eigentüm er des Zuchlm ateriales 
D^gkregister zu führen und die Deckbescheinigungen 
den Parteien auszugeben.

Die Stuten dürfen nur von S taats- oder liccn- 
zierlen Hengsten belegt werden. Dergleichen dürfen die 
Kühe und Ivalbinnen nur von den licenzierten Bullpn 
belegt werden. W er seine Stute, Kuh oder lvalbin von 
einem nicht licenzierten Hengste, oder Bullen belegen 
lässt, verfällt derselben Strafe, wie der Eigentüm er des 
n icht licenzierten Hengstes oder Bullen.

Mit Jahresende haben die Eigentüm er der licen
zierten Hengste oder Bullen dem k. u. k. Kreiskom 
m ando einen Ausweis über die gedeckten Stuten bezw. 
Kühe und Ivalbinen vorzulegen.

Zur Deckung der Stute durch einen Staathengst 
ist ein tierärztliches Zeugniss erforderlich. Diese Zeug
nisse werden unentgeltlich ausgegeben.

Jeder H engst- oder Bulleneigentüm er ist ver
pflichtet selbst, oder m ittelst einer verlässlichen P e r
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son, für welche er haftet, jeder zur Deckung ankoni- 
m enden Stute, Kuh oder K albin genau die Scham 
teile von aussen und innen zu untersuchen, ob sie 
n icht m it E iter beschm utzt oder m it Schorfen be
deckt sind. Im  Falle der Konstatierung einer solchen 
Erscheinung hat er die Deckung des Tieres zu verbieten 
und davon die Meldung dem  k. u. k. Kreiskommando 
zu erstatten m it Angabe des Vor- und Zunam ens, 
W ohnortes des Eigentüm ers des kranken Tieres, so
wie des Alters, der Rasse, Farbe und der besonderen 
Abzeichen des Tieres.

Die E igentüm er der Stuten, Kühe und Kalbinen 
haben vor der Deckung ih rer Tiere dem Eigentüm er 
des Hengsten oder Bullen ein Zeugniss des örtlichen 
Viehbeschauers vorzulegen, dass die Tiere und insbe
sondere deren Scham teile von ihm  untersucht w u r
den, und dass kein H inderniss gegen die Bedeckung 
derselben vorliegt.

Nach jeder Deckung ist dem  Hengsten das Glied 
m it einem in  3% lauw arm er Borsäurewasserlösung ein
getauschten Schwamm abzuwaschen (Esslöffel Bor
säure auf 1 L iter lauw arm er W asser). Die E rkrankung 
eines licenzierten Hengstes oder Bullen ist E igen
tüm er dem k. u. k. Kreiskomm ando sofort zu melden.

Übertretungen dieser A nordnung werden m it 
Geldstrafe von 20—200 K. oder m it Arrest von 2—20 
Tage geahndet.

Hervorgegeben wird, dass rassige, gute Hengste 
oder Bullen entsprechend subventioniert werden.

46. 

Verkauf von trächtigen Kühen Kalbinen und 
Kälbern in der k. u. k. Fassungstelle an Vieh

züchter zu Zuchtzwecken.
In  der Fassungstelle Olkusz (F ab rik  W esten) 

werden von Zeit zu Zeit trächtige Kühe, K albinen und 
Kälber an  bekannte V iehzüchter im Kreise Olkusz zu 
Zuchtzwecken um  den Preis 1 K. 50 h. — 1 K. 80 h. 
pro 1 Kg. Lebendgewichtes verkauft.

Züchter, welche solches M aterial einkaufen w ol
len, haben sich zuerst zum  tierärztlichen, landw irt
schaftlichen oder komerciellen Referenten zwecks E r
langung der bezüglichen Bewilligung zu begeben. In 
der Fassungstelle haben dann  die Züchter eine Dekla
ra tion  zu unterschreiben, dass sie die eingekauften 
Viehstücke n u r zu Zuchtzwecken verwenden, und u n 
ter keiner Bedingung diese zum Schlachten verkaufen 
werden. Im  dringenden Verkaufsfalle haben die V ieh
züchter davon das k. u. k. Kreiskomm ando in  K ennt
nis zu setzen, welches das zum Verkaufe bestimmte 
Stück von ihnen abkauft oder den Verkauf bestätigt.

Öas angekaufte M aterial wird in  Evidenz geführt 
und durch das betreffende k. u. k. G endarm erie-Posten- 
Kommando kontrolliert.

47.

Kundmachung.
Infolge der Kriegsereignisse sind beinahe in  allen 

P rivat- und Gemeindeforsten ein- bis zw eijährige K ul
turrückstände enstanden, die nebst bedeutenden W ald
flächen, die zu Heereszwecken oder auf andere W eise 
abgeholzt w urden, ausserplanm ässig aufgeforstet w er
den müssen.

Das Kreiskommando sieht in  der Aufforstung die
ser F lächen n icht n u r ein Interesse der einzelnen Be
sitzer, sondern vor allem  ein Interesse der Allgem ein
heit und ladet somit eindringlichst alle Forstbesitzer 
ein, jetzt schon alle V orkehrungen zu treffen, dam it die 
aui’zuforstenden Flächen im  F rü h jah re  in  Bestand ge
setzt werden können.

Es handelt sich vor allem  um  die Sicherung des 
zur Aufforstung notwendige W aldsam ens eventuell des 
Pflanzenm aterials. Das Kreiskommando ist bereit, dies
bezüglich erleichternd an die H and zu gehen.

Die Forstbesitzer werden angewiesen, ih ren  Sa
m en- und Pflanzenbedarf beim hiesigen Kreisforst
am te binnen 8 Tagen anzumelden, wo auch jeder Rat 
betreffend die Aufforstung erteilt wird.

Das Kreiskomm ando w ird die A ufforstungsarbei
ten durch das Forstpersonale dauernd im  Auge behal
ten und die einzelnen W aldbesitzer dem entsprechend 
beurteilen.

48.

Kundmachung.
Das k. u. k. Kreiskomm ando in  Olkusz benötigt 

im Jah re  1916 zur E rhaltung der Reichsstrasse auf der 
Strecke von Olkusz bis zur Kreisgrenze cirka 3300 m 3 
Schotter und zwar:

In Olkusz zur W erst 282   20 m 3
von W . 282—283 ...................................  60 m 3
von W . 283—284 ...................................  60 m 3
von W . 284—285 ...................................  60 m 3
von W. 285—286 ...................................  100 m 3
von W. 286—287 ...................................  100 m 3
von W. 287—288 ...................................  250 m 3
von W . 288—289 ...................................  250 m 3
von W . 289—290 ...................................  250 m 3
von W . 290—291 ...................................  250 m 3
von W . 291—292 ...................................  250 m 3
von W . 292—293 ...................................  250 m 3
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1,011 W. 293—294   200 m 3
von W. 294—295  ................................  250 mjj,
von W. 295—296 ...................................  250 m 3
von W . 296—297 .................................... 250 m 3
von W. 297 bis zur Kreisgrenze . . . 150 n r
von W. Olkusz zum Bahnhof Olkusz . 300 m 3

Der zur Schottererzeugung benötigte SLein soll 
aus benachbarten Privalsleinbrücken entnommen, zu 
den angeführten W ersten zugeführt, geschlägelt und in 
regelmässige P rism en zu 1 bis 2 Kubikm eter geschlich
tet werden. Diese Lieferung w ird  im  Wege der U nter
nehm ung dem billigsten Offerenten übertragen w er
den. Der E inheitspreis eines Kubikmeters beträgt 11 
Kronen 50 Heller.

. Der Lieferungsterm in ist sechs Monate vom Tage 
der Lieferungsabgabe, wobei bem erkt w ird, dass diese 
Lieferung auch in  zwei U nternehm ungen d. i. von Ol
kusz bis W erst 291 und von 291 zur Kreisgrenze ge
teilt werden kann.

Bei N ichteinhaltung des Lieferungsterm ines u n 
terw irft sich die U nternehm ung einer 5% Konventio
nalstrafe, die von der Verdienstsunnne in  Abzug ge
bracht wird,4 au ss er dem steht in  diesem Falle dem 
k. u. k. Kreiskomm ando das Recht zu, die A usführung 
der restlichen Lieferung in eigener Regie oder im 
Wege einer anderen U nternehm ung auf Kosten und 
Gefahr des kontraktbrüchigen Unternehm ers zu si
chern.

Die Ü bernahm e des teilweise fertiggestellten Schot
ters w ird einm al im Monate und  nu r dann erfolgen, 
wenn zur Übernahm e m indestens 500 Kubikm eter vor
bereitet werden.

Die A uszahlung des, der Unternehm ung gebühren
den Betrages w ird einm al hn  Monate nach erfolgter 
Ü bernahm e des Schotters auf Grund einer vom k. u. k. 
K reisingenieur ausbestellten Bescheinigung durch die 
k. u. k. K reiskom m andokassa erfolgen.

Bei jeder Auszahlung werden 5% des B etragis als 
Kollaudierungsrate in  Abzug gebrächt.

Nach erfolgter befriedigender K ollaudierung w er
den dieselben Kollaudierungsraten der Unternehm ung 
abgegeben.

Die Offerenten werden daher eingeladen, ihre m it 
1 K. gestem pelten Offerten un ter deutlicher Angabe der 
Strassenstrecke, des Nachlasses oder event. der P reis
aufbesserung in  Ziffern und  W orten sam t 5% V a
dium  dem k. u. k. Kreiskomm ando Olkusz b i s  15. 
F e b r u a r  1916, 11 U h r  v o r m i t t a g s  vorzulegen — 
an welchem Tage das niedrigste Offert dem M .-General
gouvernem ent zu Genehmigung vorgelegt wird.

Die Lieferung um fasst nur die Beistellung des 
oberw ähnten Schotters im  laufenden Jahre, kann aber 
für das nächste Jah r verlängert werden.

Nähere W eisungen erteilt in den Amtsstunden 
die technische Abteilung des k. u. k. Kreiskommandos.

49. 

Kundmachung des k. u. k. Militär General-Gouver- 
nements in Polen vom 22. Dezember 1915.

Eröffnung der Zw eigniederlassung der k. k. priv. öster
reichischen K redit-A nstalt fü r Handel und Gewerbe mit 

dem S itze in Lublin.

Der k. k. priv. österreichischen K redit-A nstalt für 
Handel und Gewerbe wurde die Konzession zur E r
öffnung einer Zweigniederlassung m it deiii Sitze in 
Lublin  erteilt. Sie ist h iernach befügl im  gesummten 
k. u. k. Okkupationsgebiete Geschäfte nach den §§ IV, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI ih rer S tatuten zu betreiben 
und zwar:

1. (IV). Rohprodukte und W aren sowohl für eige
ne, als für fremde Rechnung zu kaufen und zu ver
kaufen; jedoch dürfen die für eigene Rechnung der 
Anstalt angekauften Rohprodukte und W aren, zum  E in
kaufspreise gerechnet, nie m ehr als den sechsten Teil 
des jeweiligen eingezahlten G rundkapitals betragen.

2. (VI). Alle Arten von W ertpapieren zu kaufen 
und zu ( verkaufen, zu verpfänden oder gegen andere 
W erte zu vertauschen.

3. (V II). Verzinsliche Vorschüsse zu geben auf 
W ertpapiere, Rohprodukte und W aren.

4. (VIII). Geldbeträge in  laufende Rechnung zu 
übernehm en und darüber auch durch Scheks verfü
gen zu lassen, ferner über eingelegte Beträge*auf den 
Überbringer lautende, verzinsliche Scheine (Kassa
scheine), sowie Einlagsbücher, welche auf den Über- 
b rin ipr, oder auf Namen lauten und in  letzterem Falle 
an den Überbringer zahlbar sein können, auszugeben.

Kassascheine dürfen n icht unter 100 Kronen au s
gegeben werden. Ebdnso h a t die erste Einlage auf jd* 
ein Einlagsbuch m indestens den Betrag von 100 Kronen 
zu erreichen. Die Form ularien  der auszugebenden Kassa
scheine und Einlagsbücher sind der k. u. k. M ilitärver
w altung zur Genehmigung vorzulegen. Der Betrag der 
gegen Kassascheine und E inlagsbücher übernom m e
nen Gelder darf zusam m en den Betrdg des jeweilig 
cingezahlten Aktienkapitals nicht übersteigen. D er
selbe ist einm onatlich zu veröffentlichen und dem 
k. u. k. M ilitär-G eneral-G ouvernem ent auszuweisen.

5. (IX). Edle Metalle, gem ünzt und ungem ünzt 
und W ertpapiere aller Art in Verwahrung zu nehm en 
und dagegen Depotscheine auszustellen.

6. (X). E inkassierung und A uszahlung von Inte-



11

rteseii und Dividenden sowie den Inkasso aller, sonsti
gen Ausstände für Rechnung D ritter zu besorgen.

7. (XI). Bank- und Börsengeschäfte zu machen.

50. 

Eingefangenes Pferd unbekannter Abstammung.
Am 17. Jänner I. J. um  7 Uhr Abends w urde in 

der Ortschaft W ierbka, Gemeinde Pilica ein Pferd ein
gefangen. ,

Der Eigentüm er desselben kann es beim k. u. k. 
Kreiskomm ando in  Olkusz abholen.

51. 

Todesstrafe.
Das k. u. k. Kreisgericht als S tandgericht in Ol

kusz hat am  21. Jänner 1916 über die gegen m arianna 
Fik, geb. Bochenkiewicz wegen Verbrechens des Meu
chelmordes nach §§ 413, 414/1 M. St. G. erhobene A n
klage vom 5. Jänner 1916 GZK 4/16 zu Recht erkannt:

M arianna F ik  geb. Bochenkiewicz, geboren in 
Strzegowa, Gemeinde' P ilica, Kreis Olkusz, 38 Jahre 
all, röinfckalh., W itw e nach Anton Fik, G rundw irtin, 
w ohnhaft in  Podlesie ad Zlozeniec, 

ist schuldig,
das& Sie am  10. November 1915 in Podlesie gegen ihren 
Gatten Anton F ik  in  der Absicht, ihn zu töten, in 
tückischer W eise derart handelte, dass daraus sein 
Tod erfolgte, indem  sie ihm, w ährend er schlief, m it 
einem  H am m er m ehrere m ächtige Schläge auf den 
Kopf versetzte, wodurch eine Zertrüm m erung der 
Schädeldäcke, und der Gehirnzsubstanz erfolgte, wo
durch sie das Verbrechen des vollbrachten Meuchel
mordes gemäss §§ 413, 414/1 M. St. G. begangen hat; 
sie w ird hiefür im  Sinne des Befehles des k. u. k. 
A. O. K./E. O. K. op. Nr. 32183 vom 16. März 1915 ge
m äss § 441/2 M. St. G. O.

zur Todesstrafe durch den Strang
verurteilt.

Das Urteil w urde vom zuständigen K om m andanten 
bestätigt, die Strafe des Todes durch den Strang jedoch 
im Gnadenwege in die Strafe des schweren und ver
schärften Kerkers durch fünfzehn Jahre umgewandelt.

52. 

Strafurteil.
Mil hiergerichtlichem  rechtskräftigen Urteile vom 

18./I. 1916 K. 414/38/15 wurde der Gemeindewöjt aus

W olbrom  Ludwig Poglödek des Verbrechens des Am ts
m issbrauches nach §§ 380, 381 b) M. St. G. schuldig er
kannt und zum schweren Kerker in der Dauer von vier 
(4)?Monaten, verschärft durch wöchentlich einm al fasten 
verurteilt.

Der M issbrauch seiner Amtsgewalt bestand darin, 
daSs er für Leute, dfS in  Sosnowiec wohnten, daher u n 
ter der deutschen Regierung waren, Identitätskarten 
ausstellte, in  denen er bezeugte, dass diese Leute in 
W olbrom wohnen.

Dafür nahm  er von den betreffenden Parteien 
Gratifikationen von circa 3 Rbl. an; es handelte sich 
den Parteien darum , m it diesen Legitim ationen im  gan
zen österreichischen okkupierten Gebiele ungehindert 
a u f den Bahnen rc'Fscn zu könne!!, waS die deutschen 
Behörde«1 in So&nowiec den betreffenden dortigen E in
wohnern wegen der Kriegszeit nicht erlauben wollten; 
so umgingen die dortigen E inw ohner dahV erbot und die 
Anordnung ihrer eigenen Behörden.

Es w ird zum Ausdruck gebracht, dass eine solche 
T at seitens des genannten Gemeindevorstehers im  hohen 
Grade vefWerflich iit, umsonfehr, dai’ef dafür Beloh
nungen und Geschenke annahm .

Es w ird ferner betont, dass diese Geschenkan- 
nahinö seitens der Gemeinde- und anderweitigen Be
am ten ehrlos und gesetzwidrig ist und von solcher etwa 
unter früherer Regierung w altenden Gewohnheit nach 
so vielen Belehrungen seitens der österreichischen Be
hörden Schon einm al Abstand genommen werden sollte.

53. 

Preistreiberei.
Das Gericht des k. u. k. Kreiskommandos in Ol

kusz, hat in der Strafsache gegen Mendel Pariser, an 
geklagt wegen Übertretung des § 1 der Verordnung des 
A. O. K. vom 15. September 1915*, Z. 38 V. B. der k. u. k. 
M ilitärverw altung Stück IX. nach der am  24. Jänner 
1916 durchgeführten V erhandlung folgendes U r t e i l  
gefällt:

Der Angeklagte M endel1 Pariser, 47 Jah re  alt, m o
saisch, geboren und w ohnhaft in  Pilica Kaufm ann, 
nicht vorbestraft, verheiratet/V ater von 9 Kindern, Sohn 
des Leib und der Beile, — ist schuldig, er habe am  14. 
Dezember 1915 in seinem Laden in  Pilica 1/4 Kwart Pe
troleum um  21 Kopeken dem Peter Grzunka verkauft, 
daher beim erwerbsm ässigen Verkaufe von Gegenstän
den des allgem einen Bedarfes in einer W eise vorgegan- 
gen, dass dadurch sein Unternehm er gewinn wesentlich 
über das den örtlichen Lebensverhältnissen entspre
chende Ausmass erhöht und ein Preis erzielt Wurde, der 
dfn  Lebensunterhalt der Konsum enten erschwert; h ie
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durch hat der Angeklagte die Übertretung gemäss § 1 
der Verordnung des Armee O ber-K om m andanten vom 
15. September 1915, Z. 38 V erordnungsblatt IX. Stück 
für die k. u. k. M ilitärverw altung in  Polen begangen 
und w ird hiefür nach § 1 dieser Verordnung zur A rrest
strafe in  der Dauer von 7 Tagen und nach Art. 194/2 
Str. P. O. zum  Ersätze der Strafprozesskosten verurteilt.

54. 

Preistreiberei.
Das Gericht des k. u. k. Kreiskomm andos in 01- 

kusz, h a t in der Strafsache gegen Josefa Labos, ange
klagt wegen Ü bertretung des § 1 der V erordnung des 
A. O. K. vom 15. September 1915, Z. 38 V. B. der k. u. k. 
M ilitärverw altung in Polen Teil IX. nach der am  24. 
Jän n er 1916 durchgeführten V erhandlung folgendes 
U r t e i l  gefällt:

Die Angeklagte Josefa Labos, 60 Jah re  alt, röm .- 
kat., geboren u. w ohnhaft in Chechlo Gemeinde Bole- 
slaw, verheiratet, Tochter des Paul und Magdalene, 
Analfabetin, nicht vorbestraft, — ist schuldig, sie h a 
be 72 Stück Eier um  8 bis 9 Kopeken per Stück einge
kauft, dieselben Eier am  14. Dezember 1915 in Chechlo 
der Anna W idera um  10 Kopeken per Stück verkauft, 
daher beim  erwerbsm ässigen Verkaufe von Gegenstän
den des allgem einen Bedarfes in einer W eise vorgegan
gen, dass dadurch ih r Unternehm ergew inn wesentlich 
über das den örtlichen Lebensverhältnissen entspre
chende Ausmass erhöht und  ein Preis erzielt wurde, 
der den Lebensunterhalt der Konsum enten erschwert; 
hiedurch hat die Angeklagte die Übertretung gemäss 
§ 1 der Verordnung des Armee O ber-K om m andanten 
vom 15. September 1915, Z. 38 im  V erordnungblatt IX. 
Stück für die k. u. k. M ilitärverw altung in  Polen began
gen, und w ird h iefür nach § 1 dieser V erordnung zur 
Arreststrafe in der Dauer von drei Tagen und nach 
Art. 194 2, Str. P. O. zum  Ersätze der Strafprozesskosten 
verurteilt.

55. 

Gerichtswesen.

i.

Die Vollziehung der Berufungsurteile in Strafsachen.

Gemäss Art. 183 St. P. O. werden die Urteile des 
Friedensrichterlages entweder durch den Friedensrich
ter, in dessen Sprengel die Strafsache anhängig wurde, 
im Aufträge des Friedensrichtertages, oder directe auf 
Grund der Anordnung des Vorsitzenden des F riedens

richtertages je nach dem W ohnsitze des Verurteilten, 
vollzogen.

Die durch die Gemeindegerichte infolge der ein- 
gebrachten Berufungen dem Friedensrichtertage vor
gelegten Akten, w urden nach der früher bestandenen 
Praxis, nach ihrer Erledigung im Archive des F riedens
richtertages aufbew ahrt, und die Gemeindegerichte w u r
den über den Erfolg der B erufungsverhandlung im 
Wege der Einsendung der Urteile ohne Gründen be
nachrichtigt.

Aus praktischen Gründen, die sowohl den Gerich
ten selbst, wie auch der Bevölkerung als günstig er
scheinen, sendet jetzt das k. u. k. K reisgericht die vor
gelegten Akten sam t Berufungsschrift, V erhandlungs
protokoll und Urteilsausfertigung m it Gründen den Ge
m eindegerichten zurück, angesichts dessen w ird den 
Gemeindegerichten zur Kenntnis gebracht, dass der Voll
zug der vom k. u. k. Kreisgerichte als F riedensrichter
tage bestätigten oder geänderten Urteile für die Z u
kunft den betreffenden Gemeindegerichten, ohne be
sondere schriftliche Aufforderung zu erlassen, über
wiesen wird.

II.

Notarialsangelegenheiten.

Auf Grund des Erlasses des k. u. k. M ilitär-Gene- 
ral-Gouvernem ents in Lublin vom 30. November 1915 
Nr. 13589 wurde der beeidete Advokat H. K asim ir J a -  
szowski zum  Notar für P ilica ernannt und h a t m it dem 
1. Jänner 1916 in Piiica seine Am tstätigkeit aufge
nommen.

III. 

Rechtsanwälte.

Im  Sprengel des k. u. k. Kreisgerichtes in  Olkusz 
wurden zur V ertretung der Parteien vor dem  Gerichte 
für die I. Hälfte des Jahres 1916 erm ächtigt:

a) vor dem k. u. k. Kreisgerichte, als Kreisgerichte 
als Friedensrichtertag, vor dem Friedensrichter und 
Gem eindegerichten:

die Gehilfen der beeideten Advokaten
1. H. Boleslaus Jasihski in Olkusz,
2. H. Edm und W m czakiewicz in Olkusz,
b) vor dem k. u. k. Kreisgerichte als F riedens

richtertag, Friedensrichter und  vor den Gemeindege
richten:

3. H. Josef Krzakowski in Pilica,
4. H. Josef Gurbiel in Olkusz,
5. H. K arl Denkowski in Olkusz,
6. H. Theodor Bac in  Zarnowiec,
7 H. Boleslaus Jurkow ski in W olbrom,
8. H. Johann  Vinzenz Krzton in Skala.
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Dem lelzLen wurde die oberwähn Le Erm ächtigung 
auch für die II. Hälfte des Jahres 1916 erteilt.

56. 

Steckbrief.
In der Nacht vom 16. auf 17. Jänner 1916 wurden 

in der Nähe des Ortes Sniatyczp im  Kreise Tomaszöw, 
der Müller Josef Podgörski und seine Gattin Tekla Pod- 
görska in ihrem  Hause m it einer A xt ermordet, die 
Dienstm agd der Eheleute Franciszka Baj in m örderi
scher Absicht schwer verletzt und sodan etwTa 800 R u
bel geraubt.

Der T at dringend verdächtig erscheint der ru s
sische Deserteur Borys W asylewicz Czumaköw, welcher 
beiju genannten Müller seit m ehreren Monaten als 
Knecht bedienstel war, und unm ittelbar nach der Tat 
verschwand.

Czumaköw7 ist cirka 26 Jahre alt, robust, von m itt
leren Grösse, dunkler Gesichtfarbe, hat einen kurzen 
schwarzen Schnurrbart, ein dickes rundes Gesicht, s ta r
ke schwarze Augenbrauen und einen finsteren Blick, 
das schwarze H aupthaar ist an der Stirne steif nach 
abw ärts gerichtet, seine Bewegungen sind langsam  und 
schwerfällig.

Bekleidet ist er m it einer schwarzen Zivilbluse, 
einem  grauen Überrock m it Kapuze und grauer Mili- 
lärhose ferner einer schwarzen Pelzmütze.

Alle Kommanden, Sicherheitsbehörden und O r
gane werden ersucht, nach dem obgenannten Czuma
köw7 zu forschen denselben im  Betretungsfalle zu ver
haften und in  den Feldarrest des k. u. k. Kreiskom
mandos in Tomaszöw einzuliefern.

Tomaszöw, am  20. Jänner 1916.

Militärgericht des k. u. k. Kreiskom m andos.

Der k. u. k. Kreiskommandant

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Krakow. - Druk W. L. Anczyca i Sp.




